
Gesetzgebung – von FATCA zu
AEOI/CRS
Am 29. Oktober 2014 haben sich in 
Berlin die Vertreter der Organisation for 
Economic Co-operation and Development 
(OECD) und G20-Staaten sowie fast alle 
weltweit relevanten Finanzzentren in 
einer multilateralen Vereinbarung darauf 
geeinigt, ab 2017 einen automatischen 
Austausch von Steuerinformationen 
(Automatic Exchange of Information, AEOI) 
durchzuführen.

AEOI zielt wie der Foreign Account Tax 
Compliance Act (FATCA) darauf ab, 
weltweit Steuerpflichtige zu identifizieren, 
um die Steuerhinterziehung zu bekämpfen 
und die Steuertransparenz zu erhöhen. 

Zur Erweiterung des bei FATCA bestehen-
den Fokus auf der Identifizierung von US 
Steuerpflichtigen, wurde der OECD Mel-
destandard entwickelt und abgestimmt.

Dieser sogenannte Common Reporting 
Standard (CRS) bildet das Rahmenwerk 
für den zwischenstaatlichen Austausch 
von Steuerinformationen. In Abbildung 1 
(Seite 2) wird der Umsetzungsaufwand der 
beiden Anforderungen für Finanzinstitute 
dargestellt.

AEOI/CRS Health-Check
Sind Sie bereit für das Reporting?

Deutsche Finanzinstitute sind erstmals im Jahre 2017 dazu verpflichtet, Kundendaten 
an die nationale Steuerbehörde zu melden. Haben Sie die Vorbereitungen für das 
AEOI/CRS Reporting schon abgeschlossen? Sind Ihre betroffenen Kunden bereits 
klassifiziert? Können Sie alle relevanten Daten melden?
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Executive Summary
Das erste CRS Reporting von 
Finanzinstituten in Deutschland 
muss bis zum 31. Juli 2017 beim 
Bundeszentralamt für Steuern 
(BZSt) erfolgt sein. Für ein ord-
nungsgemäßes Reporting ist 
die Einhaltung der gesetzlichen 
Anforderungen unabdingbar.

Der Health-Check von Deloitte 
bietet einen umfassenden End-to-
End-Test Ihrer bisher umgesetz-
ten CRS Anforderungen und zeigt 
etwaige Anpassungsbedarfe auf.

Dazu gehört ein aktueller Sta-
tusbericht, die Prüfung der 
Konzepte/Dokumentation, ein 
Statustest der Klassifikation 
sowie ein Anlieferungstest des 
Reportings.

Für die Erstanwender („Early Adopter“) 
des CRS soll der Datenaustausch (erstes 
Reporting) bereits im Jahr 2017 starten, 
die später teilnehmenden Länder, 
„Follower“ genannt, werden ab 2018 und 
in den darauf folgenden Jahren am Daten-
austausch teilnehmen.1

Herausforderungen für die Finanz-
institute
Finanzinstitute werden durch CRS vor 
die Herausforderung gestellt, ein global 
ausgerichtetes Reporting zur Unterstüt-
zung der Steuertransparenz bis Mitte 
2017 einzuführen. CRS beschreibt dabei 
den Standard, den die Finanzinstitute der 
teilnehmenden Länder zukünftig erfüllen 
müssen, um ihre steuerpflichtigen aus-
ländischen Kunden zu identifizieren und 
deren Kunden- und Kontoinformationen 
zu melden.

Ziel ist die Gewährleistung und Etablie-
rung eines einheitlichen Meldesatzes 
zur Vermeidung höherer Kosten und 
Aufwände für die meldepflichtigen Finan-
zinstitute und somit auch die Vermeidung 
der Durchsetzung verschiedener Stan-
dards.

Im CRS sind insbesondere folgende Defini-
tionen geregelt:

1. Meldepflichtige Finanzinstitute

2. Auszutauschende Kontoinformationen 
der Kunden

3. Verpflichtende Handlungen für 
Finanzinstitute zur Datenaufbereitung

4. Umfangreiche Sorgfaltspflichten 
für die Klassifizierungs- und 
Meldeprozesse gegenüber den 
nationalen Steuerbehörden

1 Die aktuelle Übersicht der Teilnehmerländer 
finden Sie hier: http://www.oecd.org/tax/
automatic-exchange/international-framework-for-
the-crs/MCAA-Signatories.pdf.

Da im Jahre 2017 erstmalig eine CRS 
Meldung abzugeben ist, müssen sich 
die Finanzinstitute mit den nationalen 
Behörden über eine ordnungsgemäße 
Anlieferung der Daten verständigen. Dies 
gilt sowohl für die fachlichen, als auch die 
technischen Anforderungen.

Erschwerend kommt hinzu, dass trotz des 
Versuches der OECD, einen weltweit ein-
heitlichen Standard zu etablieren, in den 
einzelnen Teilnehmerländern unterschied-
liche Ausprägungen und Betroffenheitsbe-
reiche der Richtlinien zu finden sind. Für 
global agierende Finanzinstitute bedeutet 
dies einen erheblichen Zusatzaufwand, da 
alle Auslandsniederlassungen die jeweili-
gen nationalen CRS Richtlinien des Landes 
einzuhalten haben, in denen sie ansässig 
sind.

Diese Unterschiede wirken sich neben den 
Klassifizierungsvorschriften u. a. auch auf 
die Meldevorschriften aus. So muss bei-
spielsweise die Meldung an die Deutsche 
Steuerbehörde (Bundeszentralamt für 
Steuern, BZSt) bis spätestens Ende Juli 
2017 erfolgen, die Meldung an die Bri-
tische Steuerbehörde (HM Revenue & 
Customs, HMRC) aber bereits zwei Monate 
vorher abgeschlossen sein.

Der AEOI/CRS Health-Check von 
Deloitte
Um den aktuellen CRS Umsetzungsstand 
in Ihrem Finanzinstitut zu prüfen und ein 
gesetzeskonformes Reporting ab 2017 
sicherzustellen, hat Deloitte für Sie den 
AEOI/CRS Health-Check entwickelt. 

Durch den Health-Check wird der gesamte 
Meldeprozess von der Identifikation 
bzw. Klassifizierung der Kunden, über 
die ordnungsgemäße Konzeption/Doku-
mentation, bis hin zum finalen Reporting 
analysiert und bewertet.
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Abb. 1 – Gegenüberstellung des Um-
setzungsaufwandes für Finanzinstitute 
bei FATCA und CRS 



Dem Deloitte AEOI/CRS Health-Check liegt 
ein risikobasierter Ansatz zugrunde, der 
aus vier Bestandteilen besteht (siehe auch 
Abbildung 2):

1. Aktueller Statusbericht
2. Prüfung der Konzepte/Dokumentation
3. Statustest der Klassifikation
4. Anlieferungstest Reporting

Dieser Ansatz ermöglicht es neben den 
länderspezifischen Regelungen, auch 
die konzernspezifischen Anforderungen 
im Blick zu behalten. Des Weiteren stellt 
die gesetzeskonforme Klassifikation, als 

spätere Basis des Reportings, eine wesent-
liche Erfolgskomponente dar. Abschlie-
ßend ist die Meldedatei hinsichtlich Inhalt, 
Format und fristgerechter Fertigstellung 
zum Meldetermin zu prüfen. Im Folgenden 
finden Sie die einzelnen Bestandteile des 
Health-Checks im Detail:

1. Aktueller Statusbericht
Um einen Überblick über den aktuellen 
Umsetzungsstand der gesetzlichen Regu-
larien in Ihrem Finanzinstitut zu erhalten 
und um mögliche Handlungsalternativen 
ableiten zu können, ist zunächst ein aktu-
eller Statusbericht zu erstellen.

Hierfür wird als erstes die Anzahl und Kun-
denart der zu prüfenden Bestandskun-
den (zum 31. Dezember 2015) beurteilt. 
Anhand der Bewertung der Ergebnisse 
und der vorliegenden Kundenstruktur 
erfolgt eine Stichprobendefinition für 
die weiteren Tests. Für diese Tests wird 
eine Risikomatrix verwendet (siehe Abbil-
dung 3). Dadurch kann sowohl die Quan-
tität, als auch die Typologie der zu prüfen-
den Kunden komprimiert dargestellt und 
bewertet werden.
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Aktueller Statusbericht
Analyse und Zusammenfassung

des aktuellen CRS
Umsetzungsstandes

Prüfung der Konzepte/
Dokumentation
Überprüfung der bestehenden 
Konzepte/Dokumentation und 
ggf. Aktualisierung

Anlieferungstest Reporting
Überprüfung der Erstellung

der Meldedatei sowie
Anlieferungstest bei den

nationalen Steuerbehörden

Statustest der Klassifikation
Anwendung der gesetzlichen 
Vorgaben und Überprüfung
der systemseitigen Klassifizierung

Abb. 2 – Die vier Bestandteile des AEOI/CRS Health-Checks
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Darüber hinaus wird das weitere Vorgehen 
in Zusammenarbeit mit den AEOI/CRS Ver-
antwortlichen aus Ihrem Hause definiert 
und abgestimmt.

2. Prüfung der Konzepte/ Dokumen-
tation
Um die gesetzlichen Anforderungen ord-
nungsgemäß umzusetzen, ist eine detail-
lierte und fachgemäße Konzeption bzw. 
Dokumentation unabdingbar.

Aus diesem Grund werden wir die vorhan-
denen Konzepte und Dokumentationen 
in Ihrem Hause überprüfen und etwaige 
Anpassungsbedarfe aufzeigen. Es werden 
sowohl die Bestands- und Neukunden-
konzepte, die Kundenformulare (Kunden-
anschreiben, Selbstauskunft, etc.) sowie 
die Dokumentation bezüglich des bevor-
stehenden Reportings analysiert. Dabei 
können Sie auf unsere umfassenden 
fachlichen und technischen Erfahrungen 
zurückgreifen, die wir weltweit bei der 
AEOI/CRS Implementierung in verschiede-
nen Finanzinstituten erlangt haben.

3. Statustest der Klassifikation
Basierend auf den im Statusbericht festge-
legten Kriterien überprüfen wir die ord-
nungsgemäße Klassifikation der Kunden in 
Ihrem Finanzinstitut. Des Weiteren analy-
sieren wir, ob Sie alle möglichen gesetzli-
chen Erleichterungsregeln zur Klassifizie-
rung gemäß der nationalen Gesetzgebung 
angewandt haben, um Ihren Meldebe-
stand auf das gesetzliche Mindestmaß zu 
reduzieren.

Ein elementarer Faktor für die ordnungs-
gemäße Klassifikation ist, dass die aktu-
ellen gesetzlichen Regelungen umgesetzt 
und eingehalten wurden. Bei unserer 
Analyse werden wir daher selbstverständ-
lich die neuesten Erkenntnisse des harmo-
nisierten Anwendungsschreibens für AEOI 
und FATCA des BMF für den Health-Check 
in Deutschland berücksichtigen.2

4. Anlieferungstest Reporting
Für ein gesetzeskonformes Reporting sind 
die zuvor genannten Schritte zur ord-
nungsgemäßen Klassifikation unerlässlich. 

Doch auch bei der Erstellung der Meldung 
kann es zu erheblichen Problemen 
kommen. So können beispielsweise die 
erforderlichen Daten zur Meldung nicht 
korrekt aus dem stammdatenführenden 
System in die Meldedatei transferiert 
werden oder die technische Anlieferung 
an die nationale Steuerbehörde funktio-
niert nicht einwandfrei. Beide Fälle können 
zu einer Falschmeldung führen, die im 
schlimmsten Fall gesetzlich festgelegte 
Sanktionen mit sich bringen.

2 Das BMF-Anwendungsschreiben befindet sich 
derzeit noch im Entwurfsstatus.

Um eine Falschmeldung und etwaige 
Sanktionen zu vermeiden, stellt der vierte 
Bestandteil in unserem Health-Check die 
Überprüfung der Erstellung der Meldeda-
tei sowie einen Anlieferungstest bei der 
jeweiligen Steuerbehörde dar. In Deutsch-
land ist der Anlieferungstest ab ca. Mitte 
April beim BZSt möglich

Dabei greifen wir auf die Erfahrungen der 
Meldungserstellung aus diversen FATCA 
Implementierungen sowie die technischen 
Umsetzungsanforderungen der nationa-
len Steuerbehörden zurück und bereiten 
Ihr Finanzinstitut optimal auf das erste 
CRS Reporting vor.

Deloitte hat beispielsweise in einem 
Projekt bei einem deutschen Finanzins-
titut die Bestandskundenklassifizierung 
bereits in 2016 vollumfänglich abgeschlos-
sen (alle relevanten natürlichen und juris-
tischen Bestands- sowie High-Value-Kun-
den) und mehrere (FATCA) Reportings an 
verschiedene nationale Steuerbehörden 
durchgeführt.

Rechtsträger

Beispielhafte Risikobewertungskriterien

Rep. Model
1/2 FFIs

Unternehmen
(inkl. ausländischer

Niederlassungen

Deemed
Compliant FFIs

Ausnahme-
tatbestände

Passive NFFEs mit
ausl. beherrschen-

den Personen

Passive NFFEs ohne
ausl. beherrschen-

den Personen

Summe % zu
prüfender

Rechtsträger
NPFFIs

Alle6,7% 15,0%3,3%Firma A

Hohes, mittleres und geringes Risiko: Mittleres und geringes Risiko:

30,0%30,0% 100%15,0%

Alle10,0% 10,0%6,7%

60%Hohes Risiko Mittleres Risiko60%
40%Mittleres Risiko Geringes Risiko30%

Geringes Risiko10%

Ausländische Niederlassung B 7,0%60,0% 100%6,3%

Aktive NFFEs

Abb. 3 – Beispielhafte Darstellung der Risikomatrix für die Prüfung der klassifizierten Bestandskunden
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„Mit dem 
Health-Check 
von Deloitte 
sind Sie ideal 
auf ein geset-
zeskonformes 
CRS Reporting 
vorbereitet.“

Expertise von Deloitte
Über die fachliche und technische Auswer-
tung hinaus bietet Deloitte Ihnen Unter-
stützung bei der Planung und Umsetzung 
der notwendigen Korrekturmaßnahmen.

Unser weltweites Netz von Steuerbera-
tern, Wirtschaftsprüfern und Beratern 
mit ihrer globalen Expertise sowie lokale 
Deloitte Teams ermöglichen eine effiziente 
Analyse an den jeweiligen Standorten.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Vor-
bereitung und Erstellung der ersten 
CRS Meldung im Jahr 2017 („Early Adop-
ter“-Länder) und bereiten Sie auch auf das 
ordnungsgemäße Reporting für die Nie-
derlassungen in den „Follower“-Ländern 
vor. Dafür erhalten Sie die volle Unterstüt-
zung unseres multidisziplinären Projekt-
teams, das die regulatorischen Anforde-
rungen unter funktionalen, prozessualen 
und organisatorischen Aspekten für Sie 
analysiert.

Ihr individuelles Angebot
Der Health-Check von Deloitte bietet 
einen umfassenden End-to-End-Test der 
bisher umgesetzten CRS Anforderungen in 
Ihrem Finanzinstitut (siehe Abbildung 4).

Damit stellen Sie sicher, dass Sie alle noch 
offenen Anforderungen rechtzeitig vor 
dem Reporting Stichtag erkennen und die 
notwendigen Anpassungen vornehmen 
können.

Gerne erstellen wir Ihnen hierzu ein indivi-
duelles Angebot.

Ihre Ansprechpartner
Tilmann Bolze
Director
Mobile: +49 172 2073 783 
tbolze@deloitte.de

Thomas Arndt
Manager
Mobile: +49 173 2508 530 
tarndt@deloitte.de
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Abb. 4 – Der Health-Check als umfassender End-to-End-Test
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